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Anfrage 

der(;Abgeordne ten HEGENSBUHGI~n 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Fristen bei der Befreiung von Gerichtsgebühren 

Im Reichsgesetz RGB1.I, Seite 543 vom 18~3.1940 ist im § 1, 

Aba. 2, hinsichtlich Befreiung von GGrichtsgebühren - was 

insbesondere im Falle der Erwerbung von lvohnungseigentuIlI be­

deutsam ist - eine Vierjahresf'rist vorgesehen. Diese Frist 

wird in allem. jenen Fällen Ubersch.:ri tten, wenn die Eigen­

tümsUbertragungers t n.ach dioS6r Fris t eJ."fol.gt. Im In terc-;s s e 

kUnf'tigerWohnungs:werber wäre eine Verlängerung dieser Frist 

im Wege der Gesetzesnovellierung sehr zu begrüßen. Bauten-
\~·!~r)~ 

minister Dr. Kotzino. sagte,1m Final1.z- und Budge tausschuß beim 

Kapitel Bauten auch zu, diese Frage im Ej_nvernehmen mit dem 

Bundesminister fü.r,}ustj_z prüfen zu lassen und bei. der 

nächsten Novelfierung zu berücksichtigen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen dal1er die 

A n f' rag e: 

l,.) '{erden Sie im i'lege einer Gesetzesnovellierung die Vier­

jahresf'rist bei Befreiung von Gerichtsgebtihren nach § 1 

Abs. 2 RGBl. I vom 18.3.1940 verHingerri. ? 

2~) Wann ist mit der Vorlage einer derartigen Gesetzesnovelle 

. zu rechn.en ? 
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